
Anträge und Synopse (Stand 02.03.2026, 15.00 Uhr)

Aus der Sitzung der GPK vom 26. Januar 2026

Legende zur Synopsis:
Neu = fett und kursiv
Gestrichen = durchgestrichen
Unverändert = ohne spezielle Formatierung
[unverändert] = Bestimmung bleibt unverändert
[aufgehoben] = Bestimmung wird aufgehoben
Unterstrichen = Veränderung im Vergleich zum Antrag des Büros des Stadtrats

GRSR; bisher GRSR; neu gemäss Antrag Büro Anträge

Art. 15  Kompetenzen
1 Das Büro des Stadtrats legt fest, welche 
Kommission des Stadtrats im Zweifelsfalle 
für ein bestimmtes Geschäft zuständig ist.
2 Es ist zuständig, falls der Entscheid des 
Vizepräsidiums des Stadtrats über die for-
melle Zulässigkeit eines Vorstosses weiter-
gezogen wird.
3 Es befasst sich mit der von den Parla-
mentsdiensten geführten Terminkontrolle 
über die parlamentarischen Vorstösse.
4 Es hat das Recht, dem Stadtrat Anträge zu 
stellen.
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5 ...
6 Es budgetiert die Ausgaben des Stadtrats, 
erstellt den Jahresbericht des Stadtrats und 
bewilligt im Rahmen des Budgets von Parla-
mentsdiensten und Stadtrat einmalige Aus-
gaben von über 10 000 Franken. Es bewil-
ligt Nachkredite zu Globalkrediten der Parla-
mentsdienste und des Stadtrats bis zum Be-
trag von 50 000 Franken; darüber hinausge-
hende Nachkredite sind dem Stadtrat vorzu-
legen.

GPKi1:
7 (neu) Es ist zuständig für die Prüfung 
der Gültigkeit von parlamentarischen In-
itiativen.
GPK2:
Art. 47a (neu) Antragsrecht
Die Mitglieder des Stadtrats, die Fraktio-
nen, die Kommissionen, das Büro des 
Stadtrats sowie der Gemeinderat haben 
das Recht, dem Stadtrat Anträge zu stel-
len.

Art. 53a Redezeit
1 Die Redezeit beträgt für Fraktionserklärun-
gen zehn Minuten. Bei weiteren Voten zum 
gleichen Gegenstand und für die übrigen 
Mitglieder des Stadtrats beträgt die Rede-

GPK3

1 [unverändert]
2 Die Redezeit für die Begründung von Vor-
stössen oder parlamentarischen Initiati-
ven durch das erstunterzeichnende Ratsmit-

1 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
2 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
3 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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zeit fünf Minuten. 
2 Die Redezeit für die Begründung von Vor-
stössen durch das einreichende Ratsmit-
glied beträgt acht Minuten. Wollen mehrere 
einreichende Personen einen Vorstoss be-
gründen, wird die Redezeit aufgeteilt. 
3 Vorstösse zum gleichen Gegenstand kön-
nen gemeinsam behandelt werden. Nach 
der Begründung der Vorstösse gelten für die 
Diskussion die Redezeiten gemäss Absatz 
1. 
4 ... 
5 Die Redezeit für die Sprechenden der 
Kommissionen und für die Gemeinderats-
mitglieder beträgt höchstens 10 Minuten. 
Liegen aus der Kommission Anträge vor, 
beträgt die zusätzliche Redezeit zur Be-
gründung der Anträge höchstens fünf Minu-
ten. Bei Minderheitsanträgen erhält die 
Kommissionsminderheit zusätzlich höchs-
tens fünf Minuten Redezeit.
6 Auf Antrag des Büros des Stadtrats oder 
einer Fraktion kann der Stadtrat die Rede-
zeit verlängern oder herabsetzen. Über 
einen solchen Antrag muss vor Beginn des 
betreffenden Teils der Debatte wie Eintre-
ten, Rückweisung oder Detailberatung be-
funden werden.
7 Ausgenommen sind die Redezeiten der 
Sprechenden der Kommissionen und der 
Gemeinderatsmitglieder.

glied die Erstunterzeichnenden beträgt 
acht Minuten. Wollen mehrere einreichende 
Personen einen Vorstoss begründen, wird 
die Redezeit aufgeteilt.
3-8 [unverändert]
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8 Das Präsidium des Stadtrats erlässt eine 
separate Verhandlungsordnung für die Be-
handlung des Jahresberichts und des Auf-
gaben- und Finanzplans mit Budget.

Art. 67 Ausscheiden der Erstunterzeichnen-
den
1 Scheidet das letzte erstunterzeichnende 
Mitglied aus dem Stadtrat aus, bevor ein 
Vorstoss abschliessend behandelt worden 
ist, wird dieser abgeschrieben. Vorbehalten 
bleibt, dass ein anderes Mitglied des Stadt-
rats den Vorstoss innert zwei Monaten nach 
dem Ausscheiden übernimmt.
2 Die Parlamentsdienste stellen dem aus-
scheidenden Mitglied oder bei dessen Ver-
hinderung seiner Fraktion oder Partei bis 
spätestens zur letzten Stadtratssitzung eine 
Liste mit seinen pendenten Vorstössen zu.

GPK4:
Art. 67 Ausscheiden der Erstunterzeichnen-
den
1 Scheidet das letzte erstunterzeichnende 
Mitglied aus dem Stadtrat aus, bevor ein 
Vorstoss oder eine parlamentarische In-
itiative abschliessend behandelt worden ist, 
wird werden dieser abgeschrieben. Vorbe-
halten bleibt, dass ein anderes Mitglied des 
Stadtrats den Vorstoss oder die parlamen-
tarische Initiative innert zwei Monaten 
nach dem Ausscheiden übernimmt.
2 [unverändert]

GPK5:
3 (neu) Wurde eine parlamentarische In-
itiative von keinem Mitglied des Stadtrats 
übernommen, hat die vorberatende Kom-
mission das Recht, die Vorlage als Erst-
unterzeichnende zu übernehmen.
4 (neu) Die Kommission fasst den Be-
schluss innert zwei Monaten nach ent-
sprechender Meldung der Parlaments-
dienste mit einfacher Mehrheit der anwe-

4 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
5 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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senden Mitglieder.

Art. 68 Zweck
1 Mit einer parlamentarischen Initiative kann 
der ausgearbeitete Entwurf zu einem Regle-
ment oder Beschluss des Stadtrats oder der 
Gemeinde eingereicht werden.
2-4 […]

Art. 68 Zweck Inhalt
1 Mit einer parlamentarischen Initiative kann 
der ausgearbeitete Entwurf zu einem Regle-
ment oder Beschluss in der Zuständigkeit 
des Stadtrats oder der Gemeinde Stimmbe-
rechtigten eingereicht werden.
2 Die parlamentarische Initiative kann nur 
in ausgearbeiteter Form erfolgen.

GPK6:
Art. 68 Zweck Gegenstand 
1 Mit einer parlamentarischen Initiative kann 
der ausgearbeitete Entwurf Erlass, die Än-
derung oder die Aufhebung von zu einem 
Reglement Reglementen oder Beschluss 
Beschlüssen in der Zuständigkeit des 
Stadtrats oder der Gemeinde Stimmberech-
tigten eingereicht verlangt werden.

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag

Art. 68a (neu) Prüfung der Gültigkeit
1 Die parlamentarische Initiative ist beim 
Präsidium des Stadtrats einzureichen.

GPK7:
Art. 68a (neu) Einreichung
1 Jedes Mitglied des Stadtrats sowie die 
stadträtlichen Kommissionen können 
beim Präsidium des Stadtrats schriftlich 
eine parlamentarische Initiative einrei-
chen.

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag

6 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
7 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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GPK8:
2 (neu) Parlamentarische Initiativen sind 
mit einer Zielsetzung und einer Begrün-
dung zu versehen.

Art. 68 Zweck
1 […]
2 Für die vorläufige Unterstützung sind die 
Unterschriften von 30 Mitgliedern des Stadt-
rats nötig.
3-4 […]

Art. 68 Zweck Inhalt
[…]
23 Für die vorläufige Unterstützung sind die 
Unterschriften von 30 Mitgliedern des Stadt-
rats nötig.

GPK9:
32 Für die vorläufige Unterstützung sind die 
Unterschriften von 30 Mitgliedern des Stadt-
rats nötig.
Parlamentarische Initiativen von Mitglie-
deren des Stadtrats bedürfen für ihre Gül-
tigkeit der Unterstützung von mindestens 
zwanzig Mitgliedern des Stadtrats. Davon 
ist mindestens eine Person als Erstunter-
zeichnende auszuweisen. 

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag
GPK10:
4 (neu) Parlamentarische Initiativen von 
Kommissionen bedürfen für ihre Gültig-
keit der Zustimmung von zwei Dritteln 
der anwesenden Kommissionsmitglieder.

8 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
9 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
10 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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Art. 68a (neu) Prüfung der Gültigkeit
[…]
2 Das Büro des Stadtrats prüft ihre Gültig-
keit. Eine parlamentarische Initiative wird 
von ihm nach Gewährung des rechtlichen 
Gehörs ungültig erklärt, wenn sie

a. die formellen Voraussetzungen nicht 
erfüllt;

b. gegen eidgenössisches oder kantona-
les Recht verstösst oder

c. offensichtlich undurchführbar ist.

GPK11:
Art. 68b (neu) Prüfung der Gültigkeit 
1 Das Büro des Stadtrats prüft die Gültig-
keit einer parlamentarischen Initiative. Es 
erklärt diese nach Gewährung des recht-
lichen Gehörs an die Erstunterzeichnen-
den für ungültig, wenn 
a. sie die formellen Voraussetzungen 

gemäss den Artikeln 68 und 68a nicht 
erfüllt; 

b. sie gegen übergeordnetes Recht ver-
stösst;

c. ihr Anliegen als Antrag zu einer im 
Parlament hängigen Vorlage einge-
bracht werden kann.

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag
GPK12:
2 (neu) Der Entscheid des Büros des 
Stadtrats ist zu begründen. Er ist endgül-
tig.

Art. 68 Zweck
1-2 […]

Art. 68b (neu) Prüfung der Gültigkeit [recte: 
Zuweisung und Beratung]13

GPK14:
3Das Büro des Stadtrats weist die Initiative 

11 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
12 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
13 Im Originalantrag des Büros des Stadtrats wurde versehentlich für die neuen Artikel 68a und 68b der gleiche Titel gewählt. Dies wurde 

in Rücksprache mit dem Büro vorliegend korrigiert. 
14 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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3 Das Büro des Stadtrats weist die Initiative 
an die zuständige Kommission des Stadt-
rats.
4 […]
 

1 Gültige Initiativen weist das Büro des 
Stadtrats an die in der Sache zuständige 
Kommission des Stadtrats weiter.
2 Die Kommission berät die parlamentari-
sche Initiative vor. Dem Stadtrat stellt sie 
Antrag dazu.

an die zuständige Kommission des Stadtrats. 
Gültige parlamentarische Initiativen wer-
den vom Büro des Stadtrats an die zustän-
dige Kommission zur Beratung und An-
tragstellung überwiesen.

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag
GPK15:
Art. 68c (neu) Verfahren
1 Die vorberatende Kommission unter-
breitet dem Stadtrat innert zwei Jahren 
seit Einreichung der parlamentarischen 
Initiative eine entsprechende Vorlage. 
Der Stadtrat kann auf Antrag der vorbera-
tenden Kommission die Frist verlängern.
GPK16:
2 Zur Ausarbeitung der Vorlage kann die 
vorberatende Kommission externe Dritte 
oder, sofern der Gemeinderat zustimmt, 
die sachlich zuständige Direktion beizie-
hen.
GPK17:
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
über die Antragstellung und die Beratung 
von Geschäften in den Kommissionen 

15 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
16 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
17 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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und im Stadtrat.

GPK18:
Art. 68d (neu) Rechte der Erstunterzeich-
nenden 
1 Parlamentarische Initiativen können 
von den Erstunterzeichnenden bis zur 
Schlussabstimmung im Stadtrat zurück-
gezogen werden. 
GPK19:
2.Kommissionen, die parlamentarische In-
itiativen zurückziehen wollen, fassen die-
sen Beschluss mit der Zustimmung von 
zwei Dritteln der anwesenden Kommissi-
onsmitglieder.
GPK20:
3 Wird die parlamentarische Initiative zu-
rückgezogen, hat die vorberatende Kom-
mission das Recht, die Vorlage innert 
zwei Monaten als Erstunterzeichnende zu 
übernehmen. Sie entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der. 

18 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
19 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
20 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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GPK21:
4 Die Erstunterzeichnenden werden min-
destens einmal in der vorberatenden 
Kommission angehört.

Art. 68  Zweck
1-3 […]
4 Der Gemeinderat kann sich in der Kom-
mission vertreten lassen. Er hat Antrags-
recht.

Art. 68b (neu) Prüfung der Gültigkeit [recte: 
Zuweisung und Beratung] 22

1-2 […]
3 Der Gemeinderat hat kann sich in der vor-
beratenden Kommission ein Antragsrecht. 
Er kann sich vertreten lassen. Er hat An-
tragsrecht.

GPK23:
Art. 68e (neu)  Mitwirkung des Gemeinde-
rats 
Art. 68  Zweck
14 Der Gemeinderat kann sich in der Kom-
mission vertreten lassen. Er hat Antrags-
recht. Die zuständigen Mitglieder des Ge-
meinderats oder ihre Vertretungen neh-
men mit beratender Stimme und Antrags-
recht an den Kommissionssitzungen teil. 
Im Übrigen gilt Artikel 33a Absatz 3.

Gegenüberstellung/Abstimmung:
 Antrag Büro vs. Antrag GPK
 Abstimmung über obsiegenden Antrag

GPK24:
2 Der Gemeinderat hat das Recht, zur 
Vorlage der Kommission eine schriftliche 
Stellungnahme einzureichen.
GPK25:
II. Inkrafttreten

21 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
22 Im Originalantrag des Büros des Stadtrats wurde versehentlich für die neuen Artikel 68a und 68b der gleiche Titel gewählt. Dies wurde in 
Rücksprache mit dem Büro vorliegend korrigiert. 
23 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
24 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
25 Begründung: Siehe Vortrag der GPK vom 26. Januar 2026
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Die Änderungen treten 30 Tage nach dem 
rechtskräftigen Beschluss des Stadtrats 
in Kraft.


